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Bonn, 8. November 2010 
 
 
Zustimmende Stellungnahme des BBE zum Hinweisverfahren 2010/13 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Lovens, 

wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zu Hinweisverfahren 

2010/13. Das Hinweisverfahren betrifft folgende Fragen: 

 

1. Müssen die in Anlage 2 Nr. III EEG 2009 („Positivliste“) genannten Einsatzstoffe 

zusätzlich die Anforderungen gem. Anlage 2 Nr. II 1 EEG 2009 („Generalklausel“) 

erfüllen, damit der aus ihnen gewonnene Strom nach § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009 

(„NawaRo-Bonus“) vergütungsfähig ist? 

2. Ist der aus der Anlage 2 Nr. IV EEG 2009 („Negativliste“) genannten 

Einsatzstoffen gewonnene Strom auch dann nicht nach den Vorschriften des § 27 

Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009 („NawaRo-Bonus“) vergütungsfähig, wenn sie tatsächlich 

die Voraussetzungen von Anlagen 2 NR. II. 1 EEG 2009 („Generalklausel“) 

erfüllen? 

 

Die Clearingstelle hat in dem Hinweisentwurf vom 21.10.2010 diese Fragen wie folgt 

beantwortet: 

1. Die in der Positivliste (Anlage 2 Nr. III EEG 2009) genannten Einsatzstoffe 

müssen nicht zugleich die Voraussetzungen der „Generalsklausel“ der 

Anlage 2 Nr. II. 1 EEG 2009 erfüllen, damit der aus ihnen gewonnene 

Strom mit dem erhöhten Vergütungssatz gem. § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 

2009 („NawaRo-Bonus“) vergütet wird. 
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2. Die Verstromung von in der Negativliste (Anlage 2 Nr. IV EEG 2009) 

genannten Einsatzstoffen begründen auch dann keinen Anspruch auf 

Vergütung des aus ihnen gewonnenen Stroms mit dem erhöhten 

Vergütungssatz nach § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009 („NawaRo-Bonus“), wenn 

sie die „Generalsklausel“ der Anlage 2 Nr. II. 1 EEG 2009 erfüllen. 

 

3. Die Nennung von Einsatzstoffen in der Positiv- bzw. Negativliste gemäß 

Anlage 2 Nr. III bzw. IV EEG 2009 schließt deren Überprüfung anhand der 

„Generalsklausel“ der Anlage 2 Nr. II. 1 EEG 2009 mithin aus. 

 

4. Ob ein Einsatzstoff der Positiv- bzw. Negativliste unterfällt, ist ggf. durch 

deren Auslegung zu ermitteln. 

 

Stellungnahme des BBE 

 

Der Bundesverband BioEnergie e. V. (BBE) stimmt dem im Entwurf vorliegenden Beschluss 

der Clearingstelle vom 21.10.2010 zu. 

In der amtlichen Begründung wurde ausdrücklich aufgeführt, dass die Positiv- und 

Negativliste zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten aufgenommen wurden (BT-Drs. 

16/8148, S. 79). Gerade vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht des BBE unerlässlich, in 

der Praxis bei den Anlagenbetreibern Rechtssicherheit darüber zu schaffen, ob der Einsatz 

einzelner Stoffe den Bonus für nachwachsende Rohstoffe auslöst oder ausschließt.  

Würde es sich bei der Positiv- bzw. Negativliste lediglich um beispielhafte Aufzählungen 

handeln, die unabhängig von deren Nennung in den Listen noch auf die Vereinbarkeit mit 

der Generalklausel zu prüfen wären, so wäre im Vergleich zum EEG 2004 keine Änderung 

und insbesondere keine höhere Rechtsklarheit geschaffen worden. Die Aufnahme der Listen 

hätte somit keinen klarstellenden Effekt gehabt und hätte dann auch gleich unterbleiben 

können. 

Ein Anlagenbetreiber, der sich darüber informieren möchte, ob ein geplanter Einsatzstoff 

den Bonus für nachwachsende Rohstoffe auslöst, soll für etliche wichtige Stoffe durch einen 

einfachen Blick in das Gesetz erkennen können, ob dieser Stoff in der Positiv- oder 

Negativliste genannt ist. Darüberhinausgehende Zweifelsfragen bzw. die in den Listen nicht 

enthaltenen Stoffe sind anhand der Generalklausel zu überprüfen. Ist jedoch ein Einsatzstoff 
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auf der Positivliste genannt, so ist unabhängig von der Anwendung der Generalklausel 

dieser Stoff als nachwachsender Rohstoff im Sinne der Anlage 2 EEG 2009 anzusehen.  

Dieses Ergebnis zeigt sich auch daran, dass der Gesetzgeber bei der Aufzählung der Stoffe 

das Wort „gelten“ verwendet, was auf eine Fiktion hinweist. Wäre der Gesetzgeber davon 

ausgegangen, dass alle Stoffe ohnehin auch nach der Generalklausel nachwachsende 

Rohstoffe sind, so hätte er das Wort „sind“ verwenden können. 

Darüber hinaus sind solche Listen, die unabhängig von der Prüfung der Generalklausel 

verbindlich sind, auch vor dem Hintergrund wünschenswert, dass der Gesetzgeber hier 

differenzierte Steuerungsmöglichkeiten hat. So kann er einzelne Stoffe einer gezielten 

Nutzung in EEG-Anlagen zuzuführen und ihn dementsprechend in die Positivliste einführen. 

Andererseits kann die Negativliste auch um Stoffe ergänzt werden, die nicht den Bonus für 

nachwachsende Rohstoffe erhalten sollen. 

Der BBE schließt sich daher der Empfehlung der Clearingstelle an und unterstützt diese. Die 

Clearingstelle wird aber gebeten zu prüfen, ob die Aussagen Nr. 1 und Nr. 3 des Hinweises 

für die Betreiberpraxis hinreichend deutlich und unmissverständlich formuliert sind.  

Auf Grundlage des Ergebnisses des Hinweisverfahrens 2010/13 der Clearingstelle EEG geht 

der BBE davon aus, dass Rinde als in der Positivliste aufgeführter Inputstoff unabhängig von 

seiner produktionswirtschaftlichen Herkunft mit dem NawaRo-Bonus vergütungsfähig ist.    

Die Frage der Gewährung des NawaRo-Bonus für Strom aus Rinde als  Nebenprodukt der 

Holzverarbeitung sollte aus Sicht des BBE  zudem über eine Änderung und Klarstellung des 

EEG beantwortet werden. Der BBE unterstützt ausdrücklich eine Gewährung des NaWaRo-

Bonus für Strom aus Rinde als Nebenprodukt der Holzverarbeitung.  

Wir danken für die Einräumung der Möglichkeit zur Stellungnahme zu diesem 

Hinweisverfahren. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 
Bernd Geisen 

Geschäftsführung 


